
 
33. Änderung des Flächennutzungsplanes       
Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1) u. 4 (1) BauGB 

 

Seite 1 von 11 

 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB vom 03.07.2023 bis einschließlich 18.08.2023 
 

lf
d

. 
N

r.
 

Einwender/in  

lf
d

. 
N

r.
 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung (inhaltliche Auseinandersetzung) Abwägungsvorschlag 

1 Öffentlichkeit 1 
 
15.08.2023 

1.1 Ziel der Änderung ist die Schaffung der Zulässigkeit ei-
ner Skateanlage sowie begleitende Spielflächen in die-
sem Bereich. Daher soll die bisherige Grünfläche in Flä-
che für Sport und Spielanlagen geändert werden.  
Die Fläche befindet sich zwischen den reinen Wohnge-
bieten Rüschenkuhle und Droste Gärten innerhalb des 
gerade renaturierten Bereiches von Stever und Dümmer 
im Bürgerpark.  
Die Fläche wird zurzeit Teils als extensiv genutzte Pfer-
dewiese, Teils als Standort für Taubenschläge und im 
Süden als ökologische Retentionsfläche für Über-
schwemmungen genutzt.  
Von dieser Fläche gehen zurzeit keinerlei Emissionen 
aus.  
Das Umfeld des Änderungsbereichs besitzt eine bedeu-
tende Funktion für die Naherholung. Begründet wird die 
Standortwahl einer Skateanlage für diesen Bereich da-
mit, das er der einzig geeignete Standort von drei poten-
ziellen Standorten sei.  
Leider wird gar nicht darauf eingegangen welche Krite-
rien für die Standortwahl angelegt wurden und warum 
die Vorüberlegungen auf die drei Standorte beschränkt 
wurden.  
Die Entscheidung für oder gegen einen Standort ist 
ohne eine Festlegung von Eignungskriterien unmöglich 
und sollte vor der Suche stehen, ich bin mir sicher es 
kämen noch mehrere Standorte in Betracht.  
Standort 2, also die z.Zt. bestehende Skateanlage, 
scheidet für einen Ausbau aus Artenschutzgründen aus. 
Hier wäre zu prüfen, ob man die Ausbaupläne an die 
Anfordernisse anpassen könnte. 
Standort 1 direkt am Gymnasium würde hohen zeitli-
chen Beschränkungen unterliegen.  
Nutzung nur außerhalb der Schulzeiten, nicht während 
der, in Wohngebieten geltenden, Ruhezeiten, etc. Diese 
wären vorab fest zu schreiben.  

Standortwahl und Entscheidungsprozess 
Am 01.09.2022 wurde der geplante Neubau einer Skatean-
lage in Senden in der Sitzung des Bau- und Planungsaus-
schusses vorgestellt (Vorlage 2022/098). Für die Umsetzung 
der Skateanlagen standen zum damaligen Planungsstand 
drei potenzielle Standorte zur Auswahl. Diese wurden seitens 
der Verwaltung für die Umsetzung des geplanten Vorhabens 
identifiziert und hinsichtlich ihrer Eignung näher untersucht. 
Kriterien hierfür waren neben der grundsätzlichen Eignung 
aufgrund von Lage, Erreichbarkeit und siedlungsräumlicher 
Einbindung auch Faktoren wie eigentumsrechtliche Verhält-
nisse und die Flächenverfügbarkeit.  
Im Weiteren wurden die Standorte hinsichtlich verschiedener 
Kriterien (Immissionsschutz, Artenschutz) auf die Eignung für 
die Nutzung einer Skateanlage geprüft.  
Der Standort 3, nördlich der L 844 und östlich der Stever, 
wurde insbesondere aufgrund der räumlichen Lage durch den 
Beschluss des Bau- und Planungsausschusses am 
01.09.2022 (Vorlage 2022/098) ausgeschlossen, sodass zwei 
Standorte zur Auswahl verblieben.  
Daraufhin wurden weitere Informationen bezüglich des Arten-
schutzes und des Immissionsschutzes eingeholt, um eine 
qualifizierte Standortentscheidung treffen zu können. Der 
Standort 2 befindet sich im Bereich einer CEF-Maßnahme 
(continuous ecological functionality-measures, sinngemäß 
etwa vorgezogene Artenschutzmaßnahme). Es wurde ge-
prüft, ob diese Maßnahmenfläche verlagert werden kann. Da 
sich keine geeignete Fläche für die Verlagerung der am 
Standort 2 befindlichen CEF-Maßnahme identifiziert werden 
konnte (ausführlich dargestellt in der Vorlage 2022/098/1, Sit-
zung des Bau- und Planungsausschusses am 06.12.2022), 
wurde aufgrund der artenschutzrechtlichen Restriktionen der 
hier gegenständliche Standort 1 ausgewählt und die Stand- 
ortentscheidung entsprechend politisch in der Sitzung des 
Bau- und Planungsausschusses am 06.12.2022 (Vorlage 
2022/098/1) getroffen. 
Bezüglich der Belange des Immissions- und Artenschutzes 

Den Bedenken bzgl. einer fehlen-
den und intransparenten Stand-
ortentscheidungen wird nicht ge-
folgt. 
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Der notwendige Lärmschutzwall müsste natürlich ge-
nauso hoch sein wie die Lärmschutzwand, um Reflekti-
onslärm zu verhindern.  
Wall und Mauer müssten deutlich länger als die reine 
Anlage sein, da die Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen sich ja auch um die Anlage herum aufhal-
ten.  
Von einem verbindenden Element zwischen Bürgerpark 
und Königspark kann man da bei allem Wohlwollen 
nicht sprechen. 
Obwohl die Skateanlage hauptsächlich durch Schüler 
genutzt werden wird, ist die Erschließung nicht über die 
Schulstraße/ Am Bürgerpark geplant, sondern über 
Rüschenkuhle und Droste Gärten.  
Hier zeichnen sich schon Konflikte mit Elterntaxis ab, 
zumindest was die Droste Gärten angeht.  
Die Schalltechnische Machbarkeitsstudie weist einen 
voraussichtlichen Lärmpegel von über 70 dB(A) aus, der 
bis weit in den Bürgerpark und die Wohngebiete strahlt.  
Leidtragende wären also nicht nur die Bewohner von 
fünf Häusern, sondern viele Anwohner und noch mehr 
Erholungssuchende.  
Momentan reichen die in diesem Bereich angelegten 
Retentionsflächen aus, allerdings werden aktuell Wien-
kamp II und Huxburg zusätzlich angeschlossen und per-
spektivisch das nächste Baugebiet zwischen Wienkamp 
I und Walskamp auch. Man sollte diese Potentialfläche 
für Ausgleichsmaßnahmen für den Klimawandel nicht 
dem kurzfristigen Zeitgeist opfern. Eine Option wäre die 
Nutzung zum Beispiel als sogenannte "Jubelwiese".  
Standort 3 nördlich der L 844 und östlich der Stever 
wurde ohne Begründung aufgrund der räumlichen Lage 
ausgeschlossen. Gerade die Lage bietet aber auch viele 
Vorteile.  
So würde die Nutzung dort weniger Restriktionen unter-
liegen, eine Erweiterung wäre unproblematischer, die 
Erstellung samt Ausgleichsmaßnahmen und Minde-
rungsmaßnahmen wie Lärmschutz kostengünstiger.  
Die Schalltechnische Machbarkeitsstudie weist den 
Standort 3 als den am besten geeigneten aus.  
Generell kollidiert der Neubau einer Skateanlage auch 

wird darüber hinaus auf die Ausführungen in der Begründung 
(Kapitel 1 und Kapitel 7.3 bzw. 8.1) verwiesen. 
 
Die geplante Skateanlage ergänzt die in Zusammenhang mit 
dem Änderungsbereich bestehenden schulischen Nutzungen 
(nordöstlich unmittelbar angrenzend mit dem Joseph-Haydn-
Gymnasium sowie weiterer Schulen in nordöstlicher Rich-
tung) und Freizeitangebote (Sportpark, Bürgerpark), sodass 
insgesamt ein Band aus Freizeit- und Bildungsangeboten ent-
lang des Dümmers entstehen und diese Nutzungen über die 
geplante Skateanlage mit dem Sportpark Senden verknüpft 
werden kann. 
 
Immissionsschutz: Beschränkung/Regelung von Nutzungszei-
ten 
Wie vorstehend dargelegt, war die Bewertung der immissi-
onsschutzrechtlichen Machbarkeit ein wesentlicher Bestand-
teil der Standortentscheidung. Die schalltechnische Machbar-
keitsstudie weist somit nach, dass die geplante Errichtung ei-
ner Skateanlage im Änderungsbereich unter Berücksichtigung 
von Schallschutzmaßnahmen im Einklang mit den Belangen 
des Immissionsschutzes möglich ist. 
Der immissionsschutzrechtliche Nachweis der Verträglichkeit 
ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Die zur Ein-
haltung der Schutzansprüche der schutzwürdigen Nutzungen 
im Umfeld des Änderungsbereiches erforderlichen Maßnah-
men sind dabei in Anlehnung an die dann konkret geplante 
Skateanlage in Abstimmung mit der Immissionsschutzbe-
hörde des Kreises Coesfeld zu ermitteln und zum Gegen-
stand einer Anlagengenehmigung zu machen. Die Erforder-
lichkeit einer Beschränkung der Nutzungszeiten wird in die-
sem Zusammenhang ebenso festgelegt, wie die genaue Ver-
ortung und Höhe der baulichen Lärmschutzeinrichtungen, so-
dass diese nicht Bestandteil der Abwägung im Rahmen der 
gegenständlichen Änderung des Flächennutzungsplanes ist. 
Auf dieser Planungsebene wurde der Nachweis der grund-
sätzlichen Machbarkeit erbracht.  
 
Zielgruppe, Generationengerechtigkeit 
Auch wenn ein Vorhaben wie eine Skateanlage eine eher jün-
gere Zielgruppe anspricht, ist eine generationenübergreifende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken bzgl. immissions-
schutzrechtlicher Konflikte wird 
nicht gefolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken bzgl. einer fehlen-
den Generationengerechtigkeit 
wird nicht gefolgt.  
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mit dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde Senden.  
Vielleicht sollte man im Rahmen der Generationenge-
rechtigkeit, auch unter finanziellem Aspekt, das Projekt 
noch einmal aus allen Blickwinkeln überdenken.  
Als direkt betroffener Bürger (Immissionsort 4, Standort 
1) lehne ich die 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
ab.  
Bitte berücksichtigen Sie meine Bedenken bei Ihren 
Entscheidungen.  
Für Erläuterungen und Rückfragen stehe ich gern zur 
Verfügung. 

Nutzung nicht ausgeschlossen. Vor allem im Bereich der Frei-
zeitnutzungen wird regelmäßig eine Kernzielgruppe ange-
sprochen, ohne sich damit auf einen ausschließlichen Nutzer-
kreis festzulegen. Eine gerechte Verteilung von Freizeitnut-
zungen zwischen den verschiedenen Generationen kann nur 
durch die Bandbreite aller vorhandenen Freizeiteinrichtungen 
entstehen. Der Bedarf für die Errichtung einer Skateanlage 
liegt nach Einschätzung der Gemeinde Senden vor. Ein Kon-
flikt des Vorhabens im Sinne einer Generationengerechtigkeit 
kann hieraus nicht abgeleitet werden.  
 
 
Verkehrliche Auswirkungen („Elterntaxis“) 
Die Befürchtung eines Konfliktes in Bezug auf Hol- und Bring-
verkehre („Elterntaxis“) wird nicht geteilt. Es wird die Auffas-
sung vertreten, dass der in Verbindung mit der Skateanlage 
stehende Zielverkehr überwiegend nicht motorisiert direkt per 
Skateboard, Inlineskates o.ä. erfolgen wird. Sofern es nach 
Realisierung des Vorhabens wider Erwarten zu verkehrlichen 
Konflikten kommt, sind diese entsprechend zu bewerten und 
– falls erforderlich – geeignete Maßnahmen ordnungsbehörd-
lich anzuordnen.  
 
Belange des Klimaschutzes 
Der Umweltbericht thematisiert die Auswirkungen der Pla-
nung auf die Umweltschutzgüter und dabei auch auf das Um-
weltschutzgut „Klima/Luft“. Als potenzielle Auswirkungen des 
Vorhabens werden kleinräumige Aufheizeffekte benannt, die 
als logische Folge aus der baulichen Inanspruchnahme einer 
bisherigen Freifläche resultieren.  
Der Umweltbericht führt zur Bestandsbeschreibung bzgl. des 
Schutzgutes aus: „Gemäß der Gesamtbetrachtung der Klima-
analyse im Fachinformationssystem „Klimaanpassung“ (LA-
NUV NRW) ist das Änderungsgebiet, ebenso wie die westlich 
angrenzende Grünfläche als „Grünfläche mit sehr hoher ther-
mischer Ausgleichsfunktion“ eingestuft. Die Flächen stellen 
demnach für die gegenwärtige Siedlungsstruktur relevante 
Klimafunktionen bereit.“ 
Die Auswirkungen der Umsetzung der Planung werden wie 
folgt beurteilt: „Kleinräumig werden Aufheizungseffekte durch 
die Versiegelung auftreten und es gehen in geringem Maße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken bzgl. verkehrlicher 
Auswirkungen der Planung wird 
nicht gefolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bedenken bzgl. klimatischer 
Auswirkungen der Planung wird 
nicht gefolgt.  
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Kaltluftentstehungsflächen verloren, die aber im Umfeld nach 
wie vor vorhanden sind. Die Effekte sind im großräumigen Zu-
sammenhang als unerheblich einzustufen.“ 
Maßnahmen der Stadtentwicklung und Stadtplanung, die eine 
bauliche Inanspruchnahme bisheriger Freiflächen bedingen, 
stehen regelmäßig in einem Spannungsfeld zwischen den Be-
langen des Klimaschutzes sowie den Zielsetzungen der 
Stadtentwicklung. Die Standortentscheidung wurde unter Be-
trachtung von Alternativen getroffen. Die Art des Vorhabens 
bedingt vor allem auch aufgrund immissionsschutzrechtlicher 
Fragestellungen zur Konfliktvermeidung eine wenig integrierte 
Lage. Da die Auswirkungen auf das Schutzgut im Umweltbe-
richt als unerheblich eingestuft werden, konnte die Abwä-
gungsentscheidung zugunsten einer Umsetzung des Vorha-
bens an dem Standort getroffen werden.  
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1 Handwerkskammer Münster 
 
14.08.2023 

1.1 im Rahmen unserer Beteiligung an der Aufstellung so-
wie frühzeitigen öffentlichen Auslegung o. g. Ände-
rungsentwurfs tragen wir gemäß §§ 4 (1) und 3 (1) 
BauGB keine Anregungen vor. 
Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach§ 2 Abs. 4 BauGB stellen wir keine 
Anforderungen. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

2 Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen 
 
16.08.2023 
 
 

2.1 Aus landwirtschaftlicher Sicht werden keine Anregungen 
geltend gemacht. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

3 Lippeverband 
 
17.08.2023 
 
 

3.1 gegen die o. g. Änderung des Flächennutzungsplans 
bestehen unsererseits keine Bedenken. Die folgenden 
Hinweise bitten wir jedoch zu beachten.  
 
Hinweise  
Das geplante Bebauungsgebiet liegt ganz oder partiell 
innerhalb des Ausuferungsbereiches eines häufigen 
Hochwassers (hier: HQ25) gemäß den Hochwasserge-
fahrenkarten der Hochwasserrisikomanagement-Richtli-
nie. Für die Erstellung der Hochwassergefahrenkarten 
ist das Land NRW zuständig. Einzusehen sind diese u. 
a. auf:  
https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwassergefahren-
karten-und-hochwasserrisikokarten-8406.  
Soweit das geplante Bebauungsgebiet nicht bereits 
durch Rechtsverordnung gemäß § 76 Abs. 2 WHG als 
Überschwemmungsgebiet festgesetzt worden ist, liegt 
die Fläche jedenfalls in einem durch Allgemeinverfü-
gung gemäß § 76 Abs. 3 WHG vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebiet. Für die Festsetzung und vor-
läufige Sicherung von Überschwemmungsgebieten ist 
die Bezirksregierung zuständig. 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
 
 
 
Aus den aktuellen Hochwassergefährdungs- und Hochwasser-
risikokarten geht hervor, dass sich der Änderungsbereich in-
nerhalb des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes 
„Dümmer“ befindet. Unmittelbar nordwestlich angrenzend ver-
läuft das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Stever. 
Nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Krei-
ses Coesfeld bestehen keine Bedenken gegen die geplante 
Skateanlage innerhalb des vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebietes des Dümmers, da bei dem Projekt „Lebendige 
Stever“ im Zuge der Renaturierung zusätzlicher Retentions-
raum geschaffen wurde.  
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sind Überschwem-
mungsgebiete dargestellt, die weder den aktuell festgesetzten 
noch vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ent-
sprechen. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungspla-
nes wird die nachrichtliche Übernahme der relevanten Über-

Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  
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Gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 8 WHG ist in 
festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebieten die Ausweisung neuer Baugebiete im 
Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Sat-
zungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Nach § 78 
Abs. 2 WHG kann die zuständige Behörde zwar abwei-
chend von Abs. 1 Satz 1 die Ausweisung neuer Bauge-
biete ausnahmsweise zulassen, wenn die Vorausset-
zungen von Satz 1 Nr. 1 bis 9 kumulativ erfüllt sind und 
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft berücksichtigt 
sind. Eine Ausnahme halten wir im vorliegenden Fall je-
doch nicht für gegeben, u. a. da die geplante Bebauung 
den Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstan-
des nachteilig beeinflussen würde (Nr. 4) und nachtei-
lige Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu er-
warten wären (Nr. 7). 

schwemmungsgebiete gem. § 5 (4) BauGB daher auf eine ak-
tuelle Datenlage gebracht und an die gegenwärtigen Darstel-
lungen angepasst. 
 

4 Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes 
 
18.08.2023 

4.1 durch das oben genannte Vorhaben bin ich in der Wahr-
nehmung meiner Aufgaben nicht betroffen. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

5 Stadt Dülmen 
 
17.08.2023 
 

5.1 seitens der Stadt Dülmen werden keine Anregungen zu 
Ihrem o.g. Bauleitplan vorgetragen. 
Besondere Anforderungen an den Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung werden nicht gestellt. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

6 Gelsenwasser 
 
21.07.2023 
 

6.1 wir danken Ihnen für die Beteiligung am o.g. Verfahren. 
Als zuständiger Netzbetreiber der Netzsparten Wasser, 
Gas und Strom teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits 
keine Anregungen dazu bestehen. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

7 Stadt Münster 
 
21.07.2023 

7.1 vielen Dank für Ihr Schreiben vom 03.07.2023 zu dem 
o. g. Bauleitplanverfahren und die damit verbundene ge-
meindliche Abstimmung gemäß§ 2 Abs. 2 BauGB. 
Zu dem vorliegenden Vorentwurf zur 33. Änderung des 
Flächennutzungsplans „Skateanlage" der Gemeinde 
Senden werden keine Anregungen vorgetragen. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

8 Gemeinde Ascheberg 
 
19.08.2023 

8.1 in dem oben genannten Verfahren trägt die Gemeinde 
Ascheberg keine Anregungen und Bedenken vor. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

9 Bezirksregierung Arnsberg 
 
21.08.2023 

9.1 die vorbezeichnete Planmaßnahme befindet sich über 
dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Müns-
terland“. Eigentümerin dieses Bergwerksfeldes ist das 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 
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Land Nordrhein-Westfalen, c/o MWIKE NRW, Berger Al-
lee 25 in 40213 Düsseldorf. 
 
Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist 
im Bereich des Planvorhabens kein Abbau von Minera-
lien dokumentiert. Danach ist mir bergbaulichen Einwir-
kungen nicht zu rechnen. Aus wirtschaftlichen und geo-
logischen Gründen ist in den Bergwerksfeldern, die im 
Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehen, 
auch in absehbarer Zukunft nicht mit bergbaulichen Tä-
tigkeiten zu rechnen.  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Ver-
fügung. 
 
Bearbeitungshinweis:  
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbauli-
chen Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kennt-
nisstandes erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg 
hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erho-
ben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswer-
tung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen so-
wie neue Erkenntnisse können zur Folge haben, dass 
es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundla-
gen auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- o-
der Planbereich kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten kann inso-
weit nicht übernommen werden. Soweit Sie als berech-
tigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des 
Fachinformationssystems „Gefährdungspotenziale des 
Untergrundes in NRW“ (FIS GDU) besitzen, haben Sie 
hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand 
der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation 
zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informati-
onsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems finden Sie 
auf der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg 
(www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behörden-
version GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, 
die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web 
Map Service (WMS) sowie als Web Feature Service 
(WFS) zu nutzen. 
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10 Bezirksregierung Münster 
 
20.07.2023 

10.1 das Vorhaben wurde von Dez. 54 Wasserwirtschaft auf 
die zu vertretenden Belange geprüft. 
Das Vorhaben ist vom vorläufig gesichertem Über-
schwemmungsgebiet der Dümmer betroffen. 
 
Die Regelungen der §§ 78 ff. Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und des § 84 Landeswassergesetz NRW (LWG) 
sind daher anzuwenden. Die zuständige Behörde für 
Ausnahmeregelungen ist die Untere Wasserbehörde 
des Kreises Coesfeld.  
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Teilflächen auch 
von seltenen Extrem-Hochwasserereignissen im höhe-
ren Ausmaß betroffen sein können. Dann muss mit grö-
ßeren Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Betrof-
fenheiten gerechnet werden. Deshalb ist die vorgese-
hene Nutzung mit dieser möglichen Gefährdungslage 
sorgfältig abzuwägen. 
Diesbezüglich weisen wir insbesondere auf § 78b des 
Wasserhaushaltsgesetzes hin, welcher neue Vorgaben 
für „Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten“ enthält. 
Die Abgrenzung des Extremhochwassers (EHQ bzw. 
Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit) ist in den 
EU-Hochwassergefahrenkarten dargestellt, welche im 
Internet unter www.uvo.nrw.de oder www.elwas.nrw.de 
einsehbar sind. 
Auskunft erteilt Herr Klink, Dez. 54.5 Hochwasser-
schutz, Tel. 0251/411- 5079. 

Aus den aktuellen Hochwassergefährdungs- und Hochwasser-
risikokarten geht hervor, dass sich der Änderungsbereich in-
nerhalb des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes 
„Dümmer“ befindet. Unmittelbar nordwestlich angrenzend ver-
läuft das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Stever. 
Nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Krei-
ses Coesfeld bestehen keine Bedenken gegen die geplante 
Skateanlage innerhalb des vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebietes des Dümmers und der Stever, da bei dem Pro-
jekt „Lebendige Stever“ im Zuge der Renaturierung zusätzli-
cher Retentionsraum geschaffen wurde.  
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sind Überschwem-
mungsgebiete dargestellt, die weder den aktuell festgesetzten 
noch vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ent-
sprechen. Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungspla-
nes wird die nachrichtliche Übernahme der relevanten Über-
schwemmungsgebiete gem. § 5 (4) BauGB daher auf eine ak-
tuelle Datenlage gebracht und an die gegenwärtigen Darstel-
lungen angepasst. 
 

Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich.  

11 Gemeinde Nordkirchen 
 
10.07.2023 

11.1 die Gemeinde Nordkirchen hat keine Bedenken oder 
Anregungen zu der von Ihnen beabsichtigten Änderung 
des Flächennutzungsplanes zur Realisierung einer 
Skateanlage. 
Ich habe keine Anmerkungen zur Umweltprüfung vorzu-
bringen. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 

12 IHK 
 
07.08.2023 

12.1 zu dem vorgenannten Flächennutzungsplan, wie er uns 
mit Ihrem Schreiben vom 03.07.2023 übersandt wurde, 
werden von uns weder Anregungen noch Bedenken 
vorgebracht. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 

13 Kreis Coesfeld 
 
04.08.2023 

13.1 Die Untere Immissionsschutzbehörde erklärt, dass 
die vorliegende 33. Änderung der Schaffung von Bau-
recht für die Errichtung einer Skateanlage dient. Die 

Der zustimmende Hinweis bzgl. der immissionsschutzrechtli-
chen Umsetzbarkeit der Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 
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lärmtechnische Situation des gewählten Standortes 
wurde im Rahmen einer schalltechnischen Machbar-
keitsstudie (Nr. 21-017-04 vom 11.05.2022) durch das 
Büro RP Schalltechnik auf der Grundlage der Sportanla-
genlärmschutzverordnung - 18. BlmSchVO untersucht. 
Diese Berechnung weist die Einhaltung der Immissions-
richtwerte an den nächstgelegenen schutzwürdigen Nut-
zungen bei Umsetzung von Lärmminderungsmaßnah-
men (Lärmschutzwand) aus. 
Auf der Grundlage der v. g. lärmtechnischen Berech-
nung ist somit aus den Belangen des Immissionsschut-
zes eine planungsrechtliche Umsetzbarkeit des Vorha-
bens erkennbar. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde erklärt, dass grund-
sätzliche keine Bedenken gegenüber der geplanten 33. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Senden bestehen. 
Auf der nachfolgenden Planungsebene ist sicherzustel-
len, dass die benachbarten Gewässerachsen Dümmer 
und Stever einen ausreichenden Entwicklungskorridor 
behalten. Diese Bereiche eignen sich auch besonders 
für die Ausweisung von Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (§9.1.20 BauGB). 
 
Seitens des Gesundheitsamtes bestehen bezüglich 
des o. g. Verfahrens unter der Voraussetzung der Um-
setzung der aufgeführten Schallschutzmaßnahmen (Er-
richtung von einer Lärmschutzwand nach Norden und 
einem Lärmschutzwall nach Süden) keine Bedenken.  
 
Aus Sicht der Bauaufsicht bestehen keine Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen beachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
 
 
 
Keine Abwägung erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 

14 LWL-Archäologie für Westfa-
len 
 
18.07.2023 

14.1 aus bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine 
Bedenken gegen die 33. Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 

15 Bundeswehr 
 
14.07.2023 

15.1 vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechts-
lage werden Verteidigungsbelange nicht beeinträchtigt. 

Da eine Skateanlage keine baulichen Anlagen mit für militäri-
sche Tieffluggebiete relevanten Höhen beinhaltet, werden die 

Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 
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Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben sei-
tens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange 
keine Einwände. 
 
Gegen die im Betreff genannte(n) Maßnahme(n) hat die 
Bundeswehr folgende Bedenken, Einwände bzw. An-
merkungen. 
 
Die von Ihnen beabsichtigte(n) Maßnahme(n) befindet / 
befinden sich  

- im Bereich eines militärischen Tieffluggebietes 
 

Die Belange der Bundeswehr sind somit ggf. mehrfach 
berührt. 
 
Ich weise darauf hin, dass sich Ihr Plangebiet im Be-
reich eines militärischen Fluggebietes befindet. Hier ist 
mit Lärm- /und Abgasimmissionen zu rechnen. Ferner 
weise ich darauf hin, dass spätere Ersatzansprüche ge-
gen die Bundeswehr nicht anerkannt werden können. 

Ausführungen zur Kenntnis genommen. Die Bundeswehr wird 
im weiteren Verfahren gemäß § 4 (2) BauGB erneut beteiligt.  

16 Deutsche Telekom Technik 
GmbH 
 
14.08.2023 

16.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
Gegen die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Skateanlage“ in Senden bestehen grundsätzlich keine 
Einwände. 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus dem beigefügten Lageplan er-
sichtlich sind. Diese versorgen die vorhandene Bebau-
ung. Ich gehe davon aus, dass die Telekommunikati-
onslinien punktuell gesichert, aber unverändert in ihrer 
Trassenlage verbleiben können. Der Bestand und der 
Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin 
gewährleistet bleiben. 

Die Hinweise sind inhaltlich für die Bauausführung relevant und 
werden zur Kenntnis genommen. Regelungen oder Hinweise 
auf Ebene der Bauleitplanung sind nicht erforderlich.  
 

Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 
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17 Thyssengas 
 
21.07.2023 

17.1 von dem zuvor genannten behördlichen Verfahren wer-
den weder geplante noch vorhandene Anlagen unserer 
Gesellschaft betroffen. 
Unter der Voraussetzung, dass die Planungsgrenzen 
beibehalten werden, ist eine weitere Beteiligung an dem 
Verfahren nicht erforderlich. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 

18 Vodafone West GmbH 
 
03.08.2023 

18.1 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesell-
schaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 
befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unse-
res Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-
munikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht ge-
plant. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende Vor-
gangsnummer an. 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mit-
verlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordi-
nierung/Abstimmung im weiteren Vorgehen, dass die 
verschiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fu-
sion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach wei-
terhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten 
dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu ent-
schuldigen. 

Keine Abwägung erforderlich. Kein Abwägungsbeschluss erfor-
derlich. 

 

 
Bearbeitet im Auftrag der Gemeinde Senden 
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